
Christophorus Flugrettungsverein
Schubertring 1 3
A 1010 Wien

und

Helikopter Air Transport GmbH
Schubertring 1 3
A 1010 Wien

Betr: Begutachtung LFG – Novelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht des Christophorus Flugrettungsvereins und der Helikopter Air Transport GmbH wird die
Novellierung des LFG ausdrücklich begrüßt.

Gestatten Sie trotzdem folgende Anmerkungen:

Zu §§ 24c und folgende: Die neue Regelung für Flugmodelle und Unbemannte Luftfahrzeuge wird
sehr begrüßt, in der Umsetzung ersuchen wir dringend zumindest die Unbemannten Luftfahrzeuge
der Klassen 1 + 2 auch in der Vorrangregelung der LVR (§§ 14 23) zu berücksichtigen!!

Zu §84a: Es wir d sehr begrüßt, dass durch Einfügung des § 84a endlich auch den Landeplätzen bei
Krankenhäusern ausreichend Aufmerksamkeit gewidmet wird. Aus unserer Sicht gibt es allerdings
das Bedenken, dass damit Landeplätze mit einem geringeren Sicherheitslevel zugelassen werden.
Dies ist sowohl den Landeplatzbetreibern, die in der Vergangenheit eine Zulassung gemäß §§ 69ff
durchgeführt haben nicht zuzumuten noch für neu zu errichtende Landeplätze bei Krankenhäusern
sinnvoll. Es wird daher vorgeschlagen, die Landeplätze bei Krankenhäusern als eigene Kategorie von
Zivilflugplätzen einzustufen und eine zu erwartende Verordnung für die Durchführung nicht als
eigene Verordnung zu erlassen, sondern als eigenen Abschnitt der ZFV. Eine weitere Beibehaltung
des Status „Zivilflugplatz“ ist aus unserer Sicht auch aufgrund ungeklärter Haftungsfragen für diese
neue Kategorie von Landeplätzen erforderlich, da in der Vergangenheit für Landeplatzbetreiber die
damit verbundene Verantwortung für den Zustand des Landeplatzes und der Umgebung (mögl.
Schädigung Dritter) oft Grund für eine beabsichtigte „Nichtzulassung“ war.
Wenn diesem unserem Anliegen nicht entsprochen werde sollte, dann ersuchen wir wenigstens eine
zeitliche Befristung für diese Landeplätze nach § 84 a einzuführen (z.B. 5 Jahre) innerhalb der der
Landeplatz in einen zugelassenen Zivilflugplatz gem. §69ff umzuwandeln ist. Nur damit ist auf Dauer
ein gleichmäßiger Sicherheitslevel zu erreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Kraxner
Geschäftsführer
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